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Information und Anmeldung: 

Institut für Wirtschaft und Umwelt e. V. 
Maxim-Gorki-Str. 13 
39108 Magdeburg (Umwelthauptstadt) 

Telefon: (03 91) 744 7 894 
Telefax: (03 91) 819 0 819 
E-Mail: steinke@iwu-ev.de 
Internet: www.iwu-ev.de 

Auto-Anreise zum Seminarraum Maxim-Gorki-Str. 13: 

von A 2: Ausfahrt MD-Zentrum (70)  Magdeburger Ring  
Ausfahrt Hauptbahnhof-Zentrum, Diesdorf   
Richtung Diesdorf 

von A 14: Ausfahrt MD-Sudenburg (5)  Magdeburger Ring  
Ausfahrt Stadtfeld/ Landesverwaltungsamt   
Richtung Diesdorf/ Stadtfeld 

Bei der Anreise mit dem PKW empfehlen wir den Parkplatz 
Adelheidring Parkgebühr: 2,50€/ Tag oder nutzen Sie die Tief-
garage der Deutschen Rentenversicherung für 4,50€/ Tag 

Bahn-Anreise zum Seminarraum Maxim-Gorki-Str. 13: 

Hauptbahnhof (Westausgang)  Konrad-Adenauer-Platz   
Damaschkeplatz  Maxim-Gorki-Str. 13 (ca. 7 Min. Fußweg) 

Hinweise zu weiteren Seminarthemen: 

- Bio- und Grüngut-Verwertung - In Zusammenspiel mit 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, BioAbfV, Düngerecht und 
TA Luft 

- Grundlagen des Abfallrechts für Einsteiger 
- Abwasserabgabengesetz -Teil II Spezielle Frage und 
Probleme - ergänzender WORKSHOP 

- Naturwissenschaftliche Grundlagen für die Umweltver-
waltung - Themenschwerpunkt Hydrogeologie, Grund-
wasser 

- Bodenschutzrecht und Altlastensanierung 
- Betreiberverantwortlichkeiten im Umweltrecht 
- Konfliktbewältigung und Kommunikation im Bauwesen 
- Europäischer Umweltschutz im Kontext  
wasserrechtlicher Gestattungen und Genehmigungen 

- Deponien in der Stilllegungs- und Nachsorgephase 
- Immissionsschutz in der Bauleitplanung 
- Altlasten in der Bauleitplanung 
- Das Naturschutzrecht – Grundlagen und Aktuelles 
- Das Umweltrecht - Grundlagen und Neuerungen 
- Verwertung mineralischer Abfälle -  
Aktuelle rechtliche Entwicklungen 

- Beprobung fester Abfälle nach  
LAGA PN 98 sowie DIN 19698-1 und DIN 19698-2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Weiterdurchbildung seit 1990 
 

Niederschlagswasser-
beseitigung 

 

Durchführung und  

Refinanzierung der Kosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Oktober 2024 
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IWU – inn0vativ, wertig, unabhäng1g Anderes Thema? Klick auf www.iwu-ev.de  

mailto:steinke@iwu-ev.de
http://www.iwu-ev.de/
http://www.iwu-ev.de/


 

Das Institut für Wirtschaft und Umwelt IWU e. V. 
führt am 17. Oktober 2024 das Seminar 

 

Niederschlagswasserbeseitigung 
 

in der Umwelthauptstadt Magdeburg durch. 
 

Das Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist 
auch in Bezug auf die Regelungen zur Niederschlags-
wasserbeseitigung erneut geändert worden. Ge-
meinden und Abwasserzweckverbände sehen sich 
insbesondere vor dem Hintergrund der Zielstellung 
des Gesetzes vor neue Aufgaben gestellt. Vorausset-
zung für die sachgerechte Bewältigung dieser Auf-
gaben sind hinreichende Kenntnisse über den Inhalt 
der Vorschriften und deren Anwendung. Im engen 
Zusammenhang damit stehen auch Fragen der Stra-
ßenentwässerung. 
 

Das Seminar wird aufzeigen, welche rechtlichen Be-
ziehungen zwischen den Kommunen und den 
Grundstückseigentümern bzw. Trägern der Stra-
ßenbaulast bestehen und wie diese in Praxis ausge-
staltet werden können. 
 

Das Seminar wendet sich an Sie, als Mitarbeiter und 
Leiter von Kommunalaufsichtsbehörden und Stra-
ßenbauämtern. Geschäftsführer und Mitarbeiter von 
Abwasserzweckverbänden, Städten und Gemeinden 
oder deren Eigenbetriebe und -gesellschaften wer-
den besonders angesprochen. Für Ingenieure der 
Wasserwirtschaft und Mitarbeiter von Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften sind die Seminarinhalte 
ebenso von Interesse. 
 

Referent: 

Uwe Haack, 
Vizepräsident des Verwaltungsgerichts,  
Magdeburg 

 

 

PROGRAMM 
 

Donnerstag, 17. Oktober 2024 
 

09.30 Uhr Niederschlagswasserbeseitigung 

- Einführung in das Seminarthema 

- Begriffe und rechtliche Einordnung 

- Rechtsentwicklung 

- Die Konzeption von  
§ 79 b Wassergesetz LSA 

10.30 Uhr Kaffeepause 

10.45 Uhr Aufgabenwahrnehmung durch  
Kommunen und Abwasserzweckverbände 

- Übergang der Beseitigungspflicht  

- durch Anordnung des Anschluss- und  
Benutzungszwangs 

- kraft Gesetzes 

- Voraussetzungen  
für den Übergang der Beseitigungspflicht 

- Rechtsfolgen  
des Übergangs der Beseitigungspflicht 

- Die Durchsetzung  
des Anschluss- und Benutzungszwangs 

- Anschlussbeiträge und Benutzungsgebühren  
für öffentliche Anlagen  
zur Niederschlagswasserbeseitigung 

12.15 Uhr Mittagspause 

13.00 Uhr Die Mitfinanzierung  
der öffentlichen Abwasseranlagen durch die  
Träger der Straßenbaulast – Teil I 

- Die Vorschrift des § 23 Abs. 5 StrG LSA 

- Darstellung der Rechtsprechung 

- Umsetzung der Beteiligungspflichten  
(u. a. OD-Richtlinie) 

14.45 Uhr Kaffeepause 

15.00 Uhr Die Mitfinanzierung  
der öffentlichen Abwasseranlagen durch die  
Träger der Straßenbaulast – Teil II 

15.45 Uhr Ende der Veranstaltung 
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